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1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 
Handelsname : GOHSENX Z-type 

Chemische Bezeichnung :  Modified polyvinyl alcohol

CAS-Nr. :   -  
Registrierungsnummer : Keine Daten verfügbar 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von de-
nen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 

: Bindemittel, Klebstoffe, Dispergiermittel, Beschichtungsstoffe 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
Firma : Nippon Gohsei (UK) Limited 

Soarnol House, Saltend 
Kingston upon Hull, HU12 8DS 
Großbritannien 

Telefon : +44 (0)1482 333320 

Email-Adresse : info@nippon-gohsei.com 

1.4 Notrufnummer 
+44 (0)1865 407333 
(CARECHEM 24) 

2. Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 
Akute Toxizität, Kategorie 4 H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
Akute Toxizität, Kategorie 4 H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen.  
Akute Toxizität, Kategorie 4 H312: Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.  
Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmali-
ge Exposition, Kategorie 2 

H371: Kann die Organe schädigen.  

Einstufung (67/548/EWG, 1999/45/EG) 
 Gesundheitsschädlich R20/21/22: Gesundheitsschädlich beim Einatmen, 

Verschlucken und Berührung mit der Haut. 

R68/20/21/22: Gesundheitsschädlich: Möglichkeit 
irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung 
mit der Haut und durch Verschlucken. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
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Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 
Gefahrenpiktogramme :     

Signalwort : Achtung 

Gefahrenhinweise : H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H371 Kann die Organe schädigen. 

Sicherheitshinweise : Prävention: 
P260 Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dämpfe/ Spray 

nicht einatmen. 
P264 Nach Gebrauch Haut gründlich waschen. 
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räu-

men verwenden. 
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung tragen. 
Reaktion:  
P302 + P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel 

Wasser und Seife waschen. 
P309 + P311 BEI Exposition oder Unwohlsein: 

GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt 
anrufen. 

Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien: 67/548/EWG  
Gefahrensymbole :      

Gesundheits-
schädlich 

    

R-Sätze : R20/21/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen, 
Verschlucken und Berührung mit der Haut. 

R68/20/21/22 Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irrever-
siblen Schadens durch Einatmen, Berüh-
rung mit der Haut und durch Verschlucken.

S-Sätze : S22 Staub nicht einatmen. 
S36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschu-

he und Schutzkleidung tragen. 
S60 Dieses Produkt und sein Behälter sind als 

gefährlicher Abfall zu entsorgen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
Staub kann mit Luft explosive Gemische bilden. 



SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Nippon Gohsei (UK) Limited 

GOHSENX Z-type 
Überarbeitet am 01.04.2013 Version 1.1 AT / DE 

3 / 12 

3. Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen 
3.1 Stoffe 

Das Produkt ist ein Stoff im Sinne der REACH-Verordnung (1907/2006/EG). 
Die folgende Tabelle enthält an erster Stelle den Hauptbestandteil. 
Weitere gefährliche Bestandteile werden genannt, wenn es erforderlich ist gemäß Anhang II Nr. 3.1 
der REACH-Verordnung. 

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. EG-Nr. INDEX-Nr. 

Registrierungsnummer 

Modified polyvinyl alcohol

 

          -

Methanol 67-56-1 200-659-6 603-001-00-X

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Allgemeine Hinweise :  Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn mög-

lich, dieses Etikett vorzeigen). Ersthelfer muss sich selbst 
schützen. Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Nie 
einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen. 
Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen.  

Nach Einatmen :  Bei Einatmen, betroffene Person an die frische Luft bringen. 
Sofort Arzt hinzuziehen. Betroffenen warm und ruhig lagern. 
Bei Atemstillstand, künstlich beatmen. Bei Atemschwierigkei-
ten, Sauerstoff verabreichen.  

Nach Hautkontakt :  Sofort Arzt hinzuziehen. Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Was-
ser und Seife abspülen. KEINE Lösungsmittel oder Verdünner 
gebrauchen.  

Nach Augenkontakt :  Unverletztes Auge schützen. Vorhandene Kontaktlinsen, 
wenn möglich, entfernen. Bei Berührung mit den Augen sofort 
gründlich mit viel Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.  

Nach Verschlucken :  Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpa-
ckung oder Etikett vorzeigen. Bei Verschlucken, KEIN Erbre-
chen hervorrufen. Eine sich erbrechende, auf dem Rücken 
liegende Person in die stabile Seitenlage bringen.  

4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Keine Daten verfügbar 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
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Keine Daten verfügbar 

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 
Geeignete Löschmittel :  Wasser, Alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid (CO2), 

Trockenlöschmittel 

Ungeeignete Löschmittel :  Wasservollstrahl 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 

:  Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und 
Ausbreitung des Feuers zu unterdrücken. Im Brandfall können 
gefährliche Zersetzungsprodukte entstehen (siehe Abschnitt 
10). Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann Gesund-
heitsschäden verursachen.  

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
Besondere Schutzausrüs-
tung für die Brandbekämp-
fung 

:  Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät 
tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

Weitere Information :  Übliche Maßnahmen bei Bränden mit Chemikalien. Lösch-
maßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Explosions- und 
Brandgase nicht einatmen. Kontaminiertes Löschwasser ge-
trennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. 
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen 
entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt 
werden.  

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwenden-
de Verfahren 

Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Staubbil-
dung vermeiden. Das Einatmen von Staub vermeiden. Berührung mit den Augen und der Haut ver-
meiden. Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen. Wegen Rutsch-
gefahr aufkehren. Alle Zündquellen entfernen.  

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 
Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Bei der Verunreinigung von Ge-
wässern oder der Kanalisation die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.  

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Staubfrei aufnehmen und staubfrei ablagern. Mechanisch aufnehmen. Zur Entsorgung in geeignete 
und verschlossene Behälter geben. Verunreinigte Flächen gründlich reinigen.  
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6.4 Verweis auf andere Abschnitte 
Vgl. Abschnitt: 7, 8, 11, 12 und 13 

7. Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Hinweise zum sicheren Um-
gang 

: Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
Staubbildung vermeiden. Staub nicht einatmen. Berührung mit 
den Augen und der Haut vermeiden. Vorsichtig handhaben.  

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

: Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes. 
Maßnahmen gegen elektrostatisches Aufladen treffen. Explo-
sionsgeschützte Ausrüstung verwenden.  

Staubexplosionsklasse : Keine Daten verfügbar 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Anforderungen an Lager-
räume und Behälter 

: Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an 
einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. 

Zusammenlagerungshinweise : Unverträglich mit Oxidationsmitteln.  

  Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 

Sonstige Angaben : Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und 
Anwendung. 

7.3 Spezifische Endanwendungen 
Keine Daten verfügbar 

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Zu überwachende Parameter Basis Stand 

Methanol 67-56-1 TMW: 260 mg/m3, 200 ppm 
H,
KZW: 1.040 mg/m3, 800 ppm 
H,

AT OEL 2006-06-29 

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Zu überwachende Parameter Basis Stand 

Methanol 67-56-1 TWA: 260 mg/m3, 200 ppm 
Haut,

2006/15/EC 2006-02-09 

Sonstige Angaben über Grenzwerte: Vgl. Abschnitt 16 
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8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
Technische Schutzmaßnahmen
Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsräumen sorgen. 

Persönliche Schutzausrüstung
Atemschutz :  Atemschutz tragen. 

Halbmaske mit Partikelfilter P2 (DIN EN 143). 

Handschutz

Anmerkungen : Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Chemikalienschutz-
handschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von 
Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch 
auszuwählen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständig-
keit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle An-
wendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.  

Augenschutz :  Dicht schließende Schutzbrille 

Haut- und Körperschutz :  Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. 
Den Körperschutz je nach Menge und Konzentration der ge-
fährlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen. 

Hygienemaßnahmen :  Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaß-
nahmen sind zu beachten. 
Allgemein übliche Arbeitshygienemaßnahmen. 
Staub nicht einatmen. 
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. 
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
Hautschutzplan beachten. 
Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen. 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Allgemeine Hinweise :  Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen 

lassen. 
Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation 
die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen. 

9. Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aussehen : Pulver, Granulat 
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Farbe :  weißlich, hellgelb 
Geruch : nach Essigsäure  
Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar 
Flammpunkt : > 70 °C 

Zündtemperatur : 440 °C 

Untere Explosionsgrenze : Keine Daten verfügbar 
Obere Explosionsgrenze : Keine Daten verfügbar 
Explosivität : Nicht explosiv 

Entzündbarkeit (fest, gasför-
mig) 

: Keine Daten verfügbar 

Brandfördernde Eigenschaf-
ten

: Keine Daten verfügbar 

Selbstentzündungstempera-
tur

: Keine Daten verfügbar 

Brennzahl : Keine Daten verfügbar 
Molekulargewicht : Keine Daten verfügbar 
pH-Wert  : Keine Daten verfügbar 
Schmelz-
punkt/Schmelzbereich 

: 150 - 230 °C 

Siedepunkt/Siedebereich : Keine Daten verfügbar 
Dampfdruck : Keine Daten verfügbar 
Dichte : 1,1 - 1,4 g/cm3  

Schüttdichte : 300 - 800 kg/m3  

Wasserlöslichkeit : vollkommen löslich 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

: Keine Daten verfügbar

Löslichkeit in anderen Lö-
sungsmitteln 

: unlöslich 
Medium: Ethylacetat 

  unlöslich 
Medium: Benzol 

  unlöslich 
Medium: Toluol 

  unlöslich 
Medium: Methylisobutylketon 

Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar 
Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 
Auslaufzeit : Keine Daten verfügbar 
Schlagempfindlichkeit : Keine Daten verfügbar 
Relative Dampfdichte : Keine Daten verfügbar 
Oberflächenspannung : Keine Daten verfügbar 
Verdampfungsgeschwindig-
keit

: Keine Daten verfügbar 

Minimale Zündenergie : Keine Daten verfügbar 
Säurezahl : Keine Daten verfügbar 
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Brechungsindex : Keine Daten verfügbar 
Mischbarkeit mit Wasser : Keine Daten verfügbar 
Lösemitteltrennprüfung : Keine Daten verfügbar 

9.2 Sonstige Angaben 
Keine bekannt. 

10. Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 
Keine Daten verfügbar 

10.2 Chemische Stabilität 
Das Produkt ist chemisch stabil. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Stabilität: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 
Staub kann mit Luft explosive Gemische bilden.  

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 
Hitze, Flammen und Funken.  

10.5 Unverträgliche Materialien 
Zu vermeidende Stoffe : Starke Oxidationsmittel 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Gefährliche Zersetzungspro-
dukte 

: Im Brandfall können folgende gefährliche Zerfallprodukte ent-
stehen: 

  Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid und unverbrannter 
Kohlenwasserstoff (Rauch). 

Thermische Zersetzung : > 300 °C  
1.100 kJ/mol 

11. Toxikologische Angaben 
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität 
Akute orale Toxizität :  LD50 Maus:  > 2.000 mg/kg 

Akute inhalative Toxizität:

Methanol :  LC50 (Ratte): 85 mg/l, 64000 ppm 
Expositionszeit: 4 h 
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Akute dermale Toxizität:

Keine Daten verfügbar 

Akute Toxizität (andere Verabreichungswege):

Keine Daten verfügbar 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Hautreizung :  Keine Hautreizung 

Schwere Augenschädigung/-reizung 
Augenreizung :  leichte Reizung 

Kontakt mit Staub kann mechanische Reizung der Augen 
herbeiführen. 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 
Sensibilisierung:

Keine Daten verfügbar 

Keimzell-Mutagenität 
Gentoxizität in vitro:

Keine Daten verfügbar 

Karzinogenität 
Keine Daten verfügbar 

Reproduktionstoxizität 
Keine Daten verfügbar 

Teratogenität 

Keine Daten verfügbar 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 
Keine Daten verfügbar 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 
Keine Daten verfügbar 

Aspirationsgefahr 
Aspirationstoxizität

Keine Daten verfügbar 
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Neurologische Wirkungen 

Keine Daten verfügbar 

Beurteilung Toxizität
Toxikologie, Stoffwechsel, Verteilung

Keine Daten verfügbar 

Akute Wirkungen

Keine Daten verfügbar 

Weitere Information 
Methanol : Beim Verschlucken kann es zu Magenreizungen, Übelkeit, 

Erbrechen und Durchfall kommen. 

12. Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 
Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren.

Methanol : EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 10.000 mg/l  
Expositionszeit: 48 h 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
Biologische Abbaubarkeit

Methanol : Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar. 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
Bioakkumulation

Methanol : Anmerkungen: 
Bioakkumulation ist unwahrscheinlich. 

12.4 Mobilität im Boden 
Keine Daten verfügbar 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Keine Daten verfügbar 

12.6 Andere schädliche Wirkungen 
Sonstige ökologische Hin-
weise

: Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasser-
läufe oder in den Erdboden soll verhindert werden. 
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13. Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung 
Hinweise zur Entsorgung und 
Verpackung 

: Entsorgung: 
In Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen gesetzli-
chen Bestimmungen. Abfälle nicht in den Ausguss schütten. 
Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall 
zu entsorgen. Nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsor-
gen.  
Die Abfallschlüsselnummer soll vom Verbraucher, aufgrund 
des Verwendungszwecks des Produkts, festgelegt werden. 

14. Angaben zum Transport 

ADR 
Kein Gefahrgut 

RID 
Kein Gefahrgut 

IATA 
Kein Gefahrgut 

IMDG
Kein Gefahrgut 

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Vgl. Abschnitt: 6, 7 und 8 

15. Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften 
für den Stoff oder das Gemisch 

Richtlinie 96/82/EC : Stand: 2003 
Richtlinie 96/82/EG trifft nicht zu 

Weitere Information : Nur für gewerbliche Anwender/Fachleute. 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
Keine Daten verfügbar 

16. Sonstige Angaben 
Vollständiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgeführten R-Sätze 
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R20/21/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit 
der Haut.

R68/20/21/22 Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Ein-
atmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3. 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H371 Kann die Organe schädigen.

Sonstige Angaben 

H Besondere Gefahr der Hautresorption 
Haut Zeigt die Möglichkeit an, daß größere Mengen des Stoffs durch die Haut aufgenommen 

werden 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkennt-
nissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den si-
cheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verar-
beitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Pro-
dukte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien ver-
mengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die An-
gaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes 
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. 




